
Merkblatt zum vorzeitigen Vorhabenbeginn (Anlage 6) 
 

Gemäß Ziffer 1.3 der Verw altungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) dür-
fen Zuw endungen zur Projektförderung nur für solche Vorhaben bew illigt w erden, die noch 
nicht  begonnen w orden sind. 
 
Damit ist sichergestellt, dass das Land Niedersachsen in seinen Entscheidungen nicht  
dadurch beeinflusst w erden kann, dass ohne zustimmende Entscheidung des Landes  
begonnene Vorhaben ohne die f inanzielle Hilfe des Landes nicht zum Abschluss gebracht 
w erden können. 
 
Als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden 
Lieferungs- und Leistungsvertrages zu w erten, da daraus bereits Abnahme- und Zahlungs-
pflichten folgen. 
 
Aus diesem „Verbot des vorzeitigen Vorhabenbeginns“ folgt, dass eine Förderung nicht mehr 
in Betracht kommt, w enn ein Vorhaben bereits begonnen w urde. 
 
Von diesem Verbot kann die Bew illigungsbehörde jedoch im Einzelfall Ausnahmen zulassen. 
 
Eine solche Ausnahme kann jedoch nur auf Antrag bew illigt w erden, solange mit dem Vor-
haben noch nicht begonnen w urde. Eine nachträgliche Genehmigung nach bereits erfolgtem 
Beginn ist nicht möglich. 
 
Für die Genehmigung einer Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Vorhabenbeginns müs-
sen u.a. folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 
 
- der Antrag auf Gewährung einer Landeszuwendung muss bereits vorliegen und 

den Kriterien der jeweiligen Förderrichtlinie entsprechen 
- dieser Zuwendungsantrag muss schlüssig sein, d.h. es dürfen sich aus den An-

tragsunterlagen keine Gesichtspunkte ergeben, die einer späteren Förderung ent-
gegenstehen könnten 

- es muss ein erhebliches Landesinteresse an der Realisierung des Vorhabens be-
stehen 

- im Hinblick auf die mit der Genehmigung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn ver-
bundene faktisch fiktive Bindung und Belegung von Haushaltsmitteln muss  zu-
mindest formal gesichert sein, dass dem Grunde nach auch ausreichende Haus-
haltsmittel für eine eventuelle spätere Bewilligung zur Verfügung stehen könnten. 

 
Ich w eise darauf hin, dass bei Baumaßnahmen Planung, Bodenuntersuchung und Grunder-
w erb nicht als Beginn des Vorhabens gelten. Vorzeitiger Grunderw erb ist jedoch dann unzu-
lässig, w enn der Grunderw erb selbst Zuw endungszw eck ist. 
 
Eine Genehmigung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn kann jedoch regelmäßig nur in beson-
ders gelagerten Ausnahmefällen in Betracht kommen, da bei Vorhaben, die nur mit f inanziel-
ler Beteiligung des Landes zu verw irklichen sind, auch grundsätzlich erw artet w erden kann, 
dass die endgültige Entscheidung des Zuw endungsgebers abgew artet w ird. 
 
Letztlich bleibt ganz ausdrücklich darauf hinzuw eisen, dass aus einer Ausnahmegenehmi-
gung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn noch keinerlei Ansprüche auf die tatsächliche Förde-
rung eines Projektes hergeleitet w erden können! 
 
Bei Fragen zur Problematik des vorzeitigen Vorhabenbeginns w enden Sie sich bitte an den 
zuständigen Sachbearbeiter, den Sie dem Anschreiben entnehmen können. 


